














BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland  Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

Bearbeiterin: Barbara Bertram (Az. Des BUND: OD 218-201).               

Birkenweg 21, 21465 Wentorf 

Naturschutzbund Deutschland

Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

Bearbeiter: Klaus Graeber

Parkstraße 8 h, 23843 Bad Oldesloe

per E-Mail stolzenberg@planlabor.de

Diplomingenieur Detlef Stolzenberg

St. Jürgen-ring 34

23564 Lübeck

17.04.18

Stellungnahme zu  Gemeinde Trittau 42.Änderung Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan Nr. 56 A . 
Sehr geehrte Damen und Herren,
NABU und BUND bedanken sich für die Zusendung und nehmen wie folgt Stellung:

Es geht im Wesentlichen um die Frage der Art und Weise der Bebauung des Gebietes, das wir
aus der Planung zum BP Nr. 35B bereits als beschlossene Fläche kannten, die – abgeschirmt 
durch einen Knick zum Wohngebiet -  den Rand zur Großenseer Straße  durch Bebauung 
bilden soll. Wir sind einverstanden mit einem Mischgebiet – und wählen von den beiden 
vorgeschlagenen  Varianten die Variante 2,  so kann ein etwas umfangreicherer Wohnanteil im
Nordteil entstehen. Ein Abstand zur Straße mit einer Baum-Bepflanzung  ist als Lärmschutz 
notwendig. Eine Befragung der Bevölkerung   durch die  Gemeinde ist u.E. empfehlenswert. 

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Bertram (für den BUND) und Klaus Graeber (für den NABU).



Kreis Stormarn 
Der Landrat 
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Sparkasse Holstein  IBAN: DE80 2135 2240 0000 0102 57  BIC: NOLADE21HOL 

 

Fachdienst Planung und Verkehr 

 
Gemeinde Trittau 
42. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 56A  

Schreiben des Büros Planlabor Stolzenberg, Lübeck vom 26.03.2018 

o Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

Hierzu gebe ich die beiliegende Stellungnahme ab. 

 

 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Thorsten Kuhlwein 

 

 
  

Kreis Stormarn  Der Landrat  23840 Bad Oldesloe Zentrale: 
Stormarnhaus, Mommsenstraße 13, 23843 Bad Oldesloe 

Tel.: 0 45 31 / 1 60 - 0, Fax: 0 45 31 / 8 47 34 

Internet: www.kreis-stormarn.de 

 
Geschäftszeiten: 
Mo., Di., Do. + Fr. 08.30 - 12.00 Uhr 

Do. 14.00 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung 

 

Auskunft erteilt: 
Thorsten Kuhlwein 

Mommsenstraße 14, 23843 Bad Oldesloe 

Gebäude: F, Raum: F 205 

Tel.: 0 45 31 / 160 - 1476, Fax: 0 45 31 / 160 77 1476 

E-Mail: t.kuhlwein@kreis-stormarn.de 

Aktenzeichen: 52/104 

 

25. April 2018 

 

Planlabor Stolzenberg 
St. Jürgen-Ring 34 

23564 Lübeck 

 

Kreis Stormarn  Der Landrat  23840 Bad Oldesloe 
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52/104 Bad Oldesloe, den 25. April 2018 

 

 
Stellungnahme 

als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
zur 42. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 56A der Gemeinde Trittau 
 

Planstand: 30.03.2018 

Mit der vorliegenden Planung beabsichtigt die Gemeinde die Bebauung auf Grundstücken 
entlang der Großenseer Straße so zu steuern, dass zwischen bestehendem Gewerbe und neu-
em Wohngebiet im Süden vermittelt wird. 

Bei dieser Planung ist folgendes zu beachten: 

 

1. Städtebau und Immissionsschutz 

Der Gemeinde Trittau kommt als Unterzentrum die Rolle zu, ausreichend Wohnbauflächen 
auszuweisen. Es wird daher grundsätzlich begrüßt, dass hier im Sinne der Innenentwicklung 
(zumindest nach Bau des Neubaugebietes im Süden und des Supermarktes im Osten) eine 
Wohnbebauung ermöglicht werden soll. 

Problematisch wird jedoch in der Variante 2 die Festsetzung eines Mischgebietes (MI) auf 
lediglich einem, relativ kleinen Grundstück gesehen, da aus planungsrechtlicher Sicht inner-
halb eines Mischgebietes (Bebauung in der Umgebung ist irrelevant) annähernd ein ausgegli-
chenes Nebeneinander zwischen Wohn- und Gewerbenutzung entstehen muss. Dies ist auf 
einem Grundstück mit voraussichtlich nur einem Vorhaben kaum zu realisieren. Insofern wird 
die Variante 1 empfohlen, die durch das größere Mischgebiet auch einen besseren Übergang 
zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung ermöglicht.     

Aufgrund der zu erwartenden Gemengelage aus teilweise bestehender, teilweise neu hinzu-
kommender Gewerbenutzung und der neuen Wohnbebauung ist es aus hiesiger Sicht essenti-
ell, sich bereits frühzeitig mit der Immissionssituation auseinanderzusetzten. Dazu liegen bis-
her keine Untersuchungen vor. Insbesondere das direkte Nebeneinander zwischen den beste-
henden Gewerbebetrieben an der Großenseer Straße und der zukünftigen Wohnbebauung im 
Osten des Plangebietes könnte problematisch sein. Als bestehende Immissionsbelastung ist in 
der Untersuchung nicht allein die derzeit tatsächlich vorhandene Emissionssituation der be-
stehenden Betriebe anzusetzen, sondern die aufgrund der bestehenden Genehmigungen (theo-
retisch) maximal zulässigen Emissionen. Bereits auf Eben des Flächennutzungsplanes ist eine 
grundsätzliche Verträglichkeit/ Machbarkeit nachzuweisen.  

Darüber hinaus sind natürlich auch die Verkehrsimmissionen von der Großenseer Straße so-
wie der geplanten westlichen Erschließungsstraße ausgehend, sowie mögliche Emissionen des 
geplanten Supermarktes zu untersuchen.    

Die textlichen Festsetzungen zum Lärmschutz (Text-Teil B Nr. 5) sind durch ein Gutachten 
zu belegen. Insofern kann hierzu derzeit keine Stellungnahme abgegeben werden.    

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob nicht die Überplanung des gesamten Bereichs bis an 
die Großenseer Straße heran sinnvoll ist, um hier langfristig Nutzungs- und Immissionskon-
flikten steuernd entgegenzuwirken.   
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2. Naturschutz und Landschaftspflege 

Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu den vorliegenden Planungsunterlagen keine Be-
denken erhoben. Zum nächsten Planungsschritt sind der Umweltbericht mit Eingriff- / Aus-
gleichsbilanzierung unter Berücksichtigung der Knickschutzbestimmungen sowie ein Arten-
schutzfachbeitrag einzureichen.  
 

3. Verkehrsplanung 

In den Einmündungsbereichen der Erschließungsstraßen sind Sichtdreiecke gem. RASt 06 
vorzusehen. Die daraus resultierenden Flächen sind als von der Bebauung freizuhaltende Flä-
chen festzusetzen und gem. Planzeichenverordnung zu kennzeichnen. Die Festsetzung ist 
dann um die textliche Festsetzung bezüglich der maximal zulässigen Höhe von 0,80 m für 
Einfriedungen und Bepflanzung auf diesen Flächen zu ergänzen. Die Planzeichenerklärung ist 
ebenfalls entsprechend zu ergänzen. 

Zur Konkretisierung der Planzeichnung wird die Darstellung der Straßenquerschnitte ein-
schließlich der Vermaßung empfohlen. 

 

4. Brandschutz 

Der Löschwasserbedarf ist gem. der „Verwaltungsvorschrift über die Löschwasserversor-
gung“ durch die Gemeinden nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 

Bei der Bemessung einer ausreichenden Wasserversorgung zur wirksamen Brandbekämpfung 
kann das Merkblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) 
in der jeweils geltenden Fassung als technische Regel herangezogen werden. 

 


